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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Am 22.1.14 entschied der Bundesrat auf Antrag der Schweizerischen Nationalbank (SNB),
den antizyklischen Kapitalpuffer (AZP) von 1% auf 2% zu erhöhen. Die SNB erhoffte sich
dadurch eine Abschwächung der Dynamik auf dem inländischen Hypothekenmarkt.
Obwohl das Wachstum der Hypothekarkredite 2013 tiefer ausgefallen sei als in den
Vorjahren, habe das Risiko einer Korrektur weiter zugenommen, begründete die
Nationalbank ihren Antrag. Die Erhöhung des Kapitalpuffers werde dazu beitragen, die
Dynamik auf dem Hypothekenmarkt abzuschwächen und die Widerstandskraft der
Banken zu stärken, so die Währungshüter weiter. Die Schweizerische
Bankiervereinigung zeigte sich enttäuscht über die Erhöhung des AZP. Die SNB hätte
einer in Erarbeitung stehenden Selbstregulierung (siehe unten) vorgegriffen, monierte
der Branchenverband. Die Banken wurden mit der neuen Regelung dazu angehalten, ab
dem 30.6.14 zusätzliches Kapital in Höhe von 2% ihrer direkt oder indirekt
grundpfandgesicherten risikogewichteten Positionen (mit Wohnliegenschaften im
Inland als Pfand) zu halten. Gegen Jahresende beurteilte die SNB die Ungleichgewichte
im Immobilien- und Hypothekarmarkt als nach wie vor hoch. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.01.2014
FABIO CANETG

Neben dem Entscheid betreffend Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers (AZP,
siehe oben) informierte die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Januar 2014 über
laufende Gespräche zwischen EFD, Finma, SNB und der Schweizerischen
Bankiervereinigung (SBVg) betreffend den Entwicklungen am inländischen
Hypothekarmarkt. Diese Gespräche betrafen nachfrageseitige
Selbstregulierungsmassnahmen zur Abschwächung der Dynamik am inländischen
Hypothekarmarkt. Im Sommer 2014 konnten die Diskussionen zu einem Abschluss
gebracht werden. Die Verhandlungen zur Selbstregulierung der Bankbranche verliefen
offensichtlich unter starkem Druck seitens der Behörden. So liess die SBVg im April
2014 beispielsweise verlauten, die Gespräche abgebrochen zu haben, weil die Finma
„inakzeptable“ Forderungen gestellt hätte. Das Finanzdepartement (EFD) seinerseits
drohte mit gesetzgeberischen Massnahmen, die der Bundesrat via Verordnung auch
gegen den Willen der Branche durchsetzen könne. Mit der im Sommer erreichten
Vereinbarung verpflichteten sich die Banken nach 2012 erneut zu einer verschärften
Selbstregulierung im Hypothekar-Neugeschäft. Erstens sollte eine Hypothek neuerdings
innerhalb von 15 (statt 20) Jahren linear auf 2/3 des Belehnungswerts reduziert werden.
Zuvor war eine nicht-lineare Amortisation, also eine Rückzahlung in nicht gleich grossen
Tranchen, ebenfalls möglich gewesen. Zweitens versicherten die Banken, Immobilien
neu konsequent nach dem Niederstwertprinzip zu bewerten. Damit wurde
sichergestellt, dass für die Bewertung einer Liegenschaft nur der niedrigere Wert von
Kaufpreis und Marktwert massgeblich ist. Drittens wurde vorgesehen, künftig
Zweiteinkommen bei der Berechnung der Tragbarkeit nur zu berücksichtigen, wenn
eine Solidarhaftung mit dem Schuldner bestand. Der Bundesrat entschied an seiner
Sitzung vom 2.7.14, „bis auf Weiteres“ von der Einführung zusätzlicher Massnahmen
abzusehen. Er erachtete die Selbstregulierung des Branchenverbands als geeignet, die
Risiken auf dem Hypothekar- und Immobilienmarkt zu reduzieren, hielt sich jedoch
offen, bei sich verschärfenden Ungleichgewichten über weitere Massnahmen zu
befinden. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 23.01.2014
FABIO CANETG
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Banken

Im März 2023 verschlechterte sich die Situation der Credit Suisse (CS) – welche seit
Jahren mit wiederkehrenden Verlusten, Managementwechseln und Skandalen zu
kämpfen hatte – wegen verschiedener Ereignisse praktisch täglich dramatisch. Die
Aktien der Grossbank, die «sich bereits seit zwei Jahren von Tiefpunkt zu Tiefpunkt»
hangle (NZZS) – brachen drastisch ein und stabilisierten sich trotz einer
Liquiditätsspritze der Nationalbank nicht. Die CS stecke in einer tiefen Vertrauenskrise
und schaffe es trotz intakter Kapitalisierung nicht, die massiven Geldabflüsse zu
stoppen, analysierte etwa SRF. Am Freitag, dem 17. März, begann laut Tages-Anzeiger
die «Gerüchteküche» über eine mögliche Fusion der CS und der UBS in Folge eines
Artikels der Financial Times erneut verstärkt zu brodeln und die Spekulationen in der
nationalen und der internationalen Presse nahmen weiter zu.

Nach einem «dramatischen Wochenende» (NZZ) beriefen Bundespräsident Alain
Berset, Finanzministerin Karin Keller-Sutter sowie verschiedene Vertretende der
FINMA, der SNB, der CS und der UBS am Sonntagabend, dem 19. März 2023, eine
ausserordentliche Medienkonferenz ein. Dabei bestätigten sie die etwa in der NZZ am
Sonntag geäusserten Befürchtungen der vergangenen Tage: Bundespräsident Alain
Berset gab die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und damit das Ende der
seit 1856 bestehenden Grossbank und des einstigen Vorzeigeinstituts der Schweiz
bekannt (Blick). Für insgesamt CHF 3 Mrd. in Form von UBS-Aktien, was laut Aargauer
Zeitung einem «Schnäppchenpreis» von 76 Rappen pro CS-Aktie entspreche,
übernahm die UBS das gesamte Geschäft der CS. Dies entsprach laut NZZ weniger als
der Hälfte des Marktwerts der CS, der am 19.3.2023 noch CHF 7.4 Mrd. betragen hatte. 
Das Schicksal der CS, der zweiten Schweizer Grossbank neben der UBS, sei nicht nur für
die Schweiz, ihre Unternehmen, Privatkunden und Angestellten von Bedeutung, sondern
aufgrund ihrer internationalen Stellung als global systemrelevante Bank auch für die
Gesamtstabilität des internationalen Finanzsystems, erklärte der Bundespräsident die
Tragweite der Ereignisse und die Bedeutung, die diesem Entscheid zukomme.
Der Landesregierung sei bewusst gewesen, dass das Vertrauen in die Bank aufgrund der
Volatilität auf dem internationalen Finanzmarkt nicht wiederhergestellt werden könne
und es eine sofortige Lösung brauche, um einen unkontrollierten Konkurs zu verhindern
mit dem die Stabilität des gesamten Systems gefährdet gewesen wäre. Der Bundesrat
habe sich im Rahmen der Lösungsfindung mit verschiedenen Szenarien für die Zukunft
der CS befasst und sei dabei zum Schluss gekommen, dass die Übernahme durch die
UBS die deutlich geringsten Risiken für den Bund und für den Finanzplatz Schweiz
hätten, erklärte Karin Keller-Sutter während der Medienkonferenz. Die Übernahme sei
die geeignetste Lösung, um das Vertrauensproblem und das daraus entstehende
Liquiditätsproblem der CS anzugehen. Wie zudem der Medienmitteilung zu entnehmen
war, unterstütze die Landesregierung die Übernahme der CS und werde zum Schutz der
Finanzmarktstabilität und der Schweizer Volkswirtschaft die notwendigen
Rahmenbedingungen schaffen, um eine erfolgreiche Umsetzung zu garantieren. 

Diese Rahmenbedingungen goss der Bundesrat in der Folge in verschiedene
Notverordnungen. So verabschiedete er am Donnerstag, dem 16. März, zwei
Massnahmen zum Schutz der Liquidität der CS. Damit ergänzte er gemäss
Medienmitteilung die bereits ausbezahlte und nicht ausreichende Nationalbankhilfe
ELA. Er schuf zudem die rechtliche Grundlage, um den beiden betroffenen Banken
Zugang zu weiteren Liquiditätshilfe-Darlehen der SNB in der Höhe von CHF 200 Mrd. zu
gewähren. Da die CS nicht in der Lage sei, dieses Darlehen selbstständig abzusichern,
schuf der Bundesrat für eine erste Tranche von CHF 100 Mrd. ein Konkursprivileg im
Sinne einer «ELA Plus» (Karin Keller-Sutter) zur Absicherung der SNB im Falle eines
Konkurses der CS. Diese erste Tranche käme der CS und der UBS zugute, erläuterte die
NZZ. Die zweite Tranche wurde durch eine Ausfallgarantie an die SNB abgesichert, für
welche der Bund haftete. Diese Ausfallgarantie, die erst subsidiär zur ersten Tranche
und unter strengen Voraussetzungen zum Zuge komme, sei Teil eines neuen
Instruments zur Stärkung der Stabilität des Finanzsektors, dem sogenannten Public
Liquidity Backstop (PLB), so der Bundesrat. Bereits im vergangenen Jahr habe die
Landesregierung beschlossen, dieses im Ausland verwendete Instrument in der Schweiz
zu übernehmen, und man habe bereits Vorbereitungen für eine Vernehmlassung
getroffen, die in den kommenden Monaten eröffnet werde. Mit der Zuspitzung der Lage
rund um die CS habe der Bundesrat jedoch entschieden, den PLB bereits einzusetzen.
Die durch den PLB garantierte Tranche diene als zusätzliche Liquiditätshilfe für die CS,
erklärte die NZZ. 
Zur Reduktion der Risiken, die für die UBS durch den Kauf der CS entstünden, schuf der
Bundesrat ebenfalls noch am Sonntag, dem 19. März, als dritte Massnahme mittels

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.03.2023
CATALINA SCHMID
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Verordnung eine Verlustabsicherung. Bei «potenziellen Verlusten aus bestimmten
Aktiven», die die UBS übernehme, käme der Bund für Verluste in der Höhe von
insgesamt CHF 9 Mrd. auf, so die Medienmitteilung. Diese Garantie komme allerdings
erst beim Überschreiten einer gewissen Schwelle zum Tragen, denn die UBS müsse
Verluste bis zu CHF 5 Mrd. selbst tragen. 
Für die Gewährleistung der Darlehen sowie der Garantien beantragte der Bundesrat der
FinDel einen dringlichen Verpflichtungskredit, dem diese am Sonntagnachmittag
schliesslich zustimmte. Später musste sie auch dem Parlament noch zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Die Bekanntgabe der Fusion von UBS und CS löste in der Presse eine Welle an Berichten
aus und führte zu einer breiten öffentlichen Debatte rund um die Verantwortlichkeiten,
den Umgang und die Folgen des Zusammenbruchs der CS. Das Parlament reagierte auf
deren Untergang mit einer Reihe von Vorstössen mit denen die Geschehnisse
aufgearbeitet werden sollen. 3

Am 30. Mai 2023 verabschiedete das Büro des Nationalrats einstimmig einen einfachen
Bundesbeschluss über die Einsetzung einer PUK zur Untersuchung der Übernahme der
Credit Suisse (CS) durch die UBS, worin verschiedene Eckwerte zum Auftrag und zur
Gestaltung der PUK festgelegt wurden.

Das Büro-NR sah demnach vor, dass sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat in
einem vierzehnköpfigen Gremium mit jeweils sieben Mitgliedern gleichermassen
vertreten sein sollen. Die Zusammensetzung der PUK müsse sich gemäss Entwurf
bestmöglich nach Fraktionsstärke im Rat sowie nach einer angemessenen Vertretung
der Amtssprachen und Landesregionen ausgestalten, wobei allerdings alle Fraktionen in
der PUK vertreten sein sollen. 
Die Presse vermutete, dass SVP, FDP und Mitte voraussichtlich jeweils drei Mitglieder
stellen und sowohl die SP und die Grünen jeweils mit zwei Mitgliedern vertreten sein
werden. Die SP habe eine Untervertretung akzeptiert, um der GLP Einsitz ins Gremium
zu gewähren. Sie dürfte als Gegenzug das Präsidium der PUK für sich beanspruchen,
mutmasste die NZZ. 
Den Auftrag der PUK formulierte das Büro-NR entsprechend den Präferenzen der GPK
und der beiden Büros sehr generell, um der PUK einen grossen Spielraum zu gewähren.
Dies soll ihr erlauben, alle von ihr als relevant erachteten Akteure zu befragen, sofern
sie der parlamentarischen Oberaufsicht unterliegen. Der Auftrag der PUK bestehe
darin, im Kontext der CS-Krise, die in der Übernahme der Grossbank durch die UBS
geendet habe, die Geschäftsführung aller involvierten Organe sowie der
Bundesbehörden der vergangenen Jahre aufzuarbeiten und die Rechtmässigkeit, die
Zweckmässigkeit und die Wirksamkeit der Tätigkeiten dieser Akteure sowie deren
Zusammenwirken mit Dritten zu untersuchen. Ziel sei, nicht nur die Ereignisse kurz vor
der Notfusion zu betrachten, sondern den Blick ebenfalls auf die Jahre zuvor zu
richten. Der Abschluss der Arbeiten der PUK werde mit einem Bericht an die
Bundesversammlung erfolgen, welcher Aufschluss über die Verantwortlichkeiten und
über institutionelle Mängel wie etwa Lücken in der Gesetzgebung, Rechtsanwendung
oder Fehler in der Organisation geben und Vorschläge zur deren Behebung beinhalten
soll. 
Basierend auf einer groben Schätzung des zu erwartenden Aufwands, beantragte das
Büro-NR im Bundesbeschluss schliesslich einen Verpflichtungskredit von CHF 5 Mio.
zur Finanzierung der Untersuchung unter Einbezug von externen Fachpersonen.
Vorgesehen sei, dass der Bundesbeschluss noch in der Sommersession 2023 in die Räte
kommen soll.  

Der Bundesrat erachte die gründliche Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die CS
als notwendig und sinnvoll, weshalb er die Einsetzung einer PUK begrüsse und dem
Parlament beim vorliegenden Entwurf sowie im gesamten Vorhaben seine volle
Unterstützung zusicherte. Dies ging aus seiner im Juni 2023 veröffentlichten
Stellungnahme hervor. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.05.2023
CATALINA SCHMID
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Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Klimapolitik

Der Bundesrat lancierte Ende Juni 2022 die «Swiss Climate Scores» für
Klimatransparenz bei Finanzanlagen. Damit soll der Schweizer Finanzmarkt eine
internationale Vorreiterrolle bei der Klimatransparenz einnehmen. Mit dieser
Bewertung von Finanzprodukten sollen Anlegerinnen und Anleger aussagekräftige
Informationen erhalten, inwiefern diese Produkte mit den internationalen Klimazielen
kompatibel sind. Eine solche Bewertung war im Ende 2021 publizierten Bericht in
Erfüllung eines Postulats der UREK-SR zur klimaverträglichen Ausrichtung und
Verstärkung der Transparenz der Finanzmittelflüsse angedacht worden. Die Swiss
Climate Scores sind nicht obligatorisch, der Bundesrat empfahl jedoch den Schweizer
Finanzmarktakteuren, diese wo sinnvoll anzuwenden. Ende 2023 soll das EFD in
Zusammenarbeit mit dem UVEK erheben, welche Finanzmarktakteure die Scores
eingeführt haben. Zudem sollen die Scores ab 2023 regelmässig überprüft und
gegebenenfalls an die neuesten internationalen Erkenntnisse angepasst werden. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) Medienmitteilung EFD vom 2.7.14; Medienmitteilung SBVg vom 24.6.14; Medienmitteilung SNB vom 11.12.14;
Medienmitteilung SNB vom 23.1.14; NZZ, 24.1.14; NZZ, 5.6.14; NZZ, 25.6.14
2) Medienmitteilung EFD vom 2.7.14; Medienmitteilung SBVg vom 24.6.14; Medienmitteilung SNB vom 11.12.14;
Medienmitteilung SNB vom 23.1.14; NZZ, 24.1.14; NZZ, 5.6.14; NZZ, 25.6.14
3) Erläuternder Bericht BR vom 16.3.2023; Medienkonferenz BR vom 19.3.23; Medienmitteilung BR vom 19.3.23; AZ, 18.3.23;
NZZS, So-Bli, SoZ, 19.3.23; 24H, AZ, Blick, LT, Lib, NZZ, SRFonline, TA, 20.3.23; 24H, AZ, Blick, LT, Republik, SGT, TA, 21.3.23;
Blick, 22.3.23
4) BBl 2023, 1366; BBl 2023, 1368; Medienmitteilung BR vom 2.6.23; Medienmitteilung des Büro-NR vom 30.5.23; AZ, CdT,
LT, NZZ, TA, 31.5.23
5) Medienmitteilung Bundesrat v. 29.6.22; Swiss Climate Scores v. 29.6.22
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